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I nterpeltation Rah menbed ingungen Musiksch ule Wetti ngen

Erfotgreiche Bitdung und Forschung sind die Basis für ein zukunftsfähiges Land. Die GLP fordert

eine chancengerechte, weitsichtige Bitdungspotitik und setzt sich für die Stärkung von Betreu-

ungsangeboten und starke Votksschuten ein. Die Musikschul.e Wettingen wird hinter vorgehatte-

ner Hand ats "heitige Kuh> der Bitdungstandschaft Wettingen betitett. Angesichts der aktuetl von

der Musikschule Wettingen kommunizierten Tariferhöhung um 10% haben wir foLgende Fragen:

1. lnwiefern ist die Musikschute Teit der Volksschule?

2. Was ist das Ziet von Musikschutunterricht?

3. Wieviete Schüter:innen beziehen in Wettingen Schutgetdreduktionen für den Musikschut-
unterricht?

4. Wieviet Prozent der Bevötkerung mit Schutkindern fatten in die, auf dem Ftyer der Musik-

schu [e ats schu [getd red uziert gelistete, Ein kom mensklassen?

5. Was ist das ZieL von Schul.dgetdreduktionen im Musikschulbereich? lst das der Musik-
schute Wettingen zugrundeliegende Schutdgetdreduktions-/Subventionsmodell als er-

fotgreich zu bezeichnen aus Sicht des Gemeinderates? lst das Ziet bisher ats erreicht ein-
zustufen oder wurde damit ein Zwei-Ktassen-Angebot generiert?

6. Wie haben sich die Kosten der Musikschute in den letzten 10 Jahren entwickett? Wie ha-

ben sich die Löhne der Musikschuttehrpersonen sowie derweiteren Angestettten atter Hie-

rarchiestufen, inkt. Leitung, in den letzten 10 Jahren entwickett?

7. Wer hat die Schul.getdtariferhöhung und dazu dargetegten finanzietten Umstände geprüft

und gutgeheissen? Was waren sonstige Ergebnisse der Prüfung?

B. Warum werden die Räumtichkeiten der Musikschule an den Vormittagen nicht zusätztich
anderweitig genutzt?

9. Warum werden keine günstigeren Angebote generiert für einen niederschwettigen Zu-
gang? Bspw. nur jede zweite Woche Unterricht, oder Unterricht zu zweit für nur 30min
(45min gibt es und ist dann wieder gteich teuer wie eine kurze EinzeLtektion) um auch Wit-
tigen, aberfinanziett schwächer gestetl.ten Kindern, oder Kindern die gerne einfach maI ein
Semester ein lnstrument ausprobieren möchten, den Zugangzu erteichtern?

10. Wie sind die Finanzierung und das Angebot in Baden, Brugg, Würenlos, Spreitenbach und

Dietikon geregett? Wie viete Kosten trägt Wettingen im Verhättnis zu den genannten Ge-

meinden je SchüLer:in?

11. Gibt es im Vergl.eich Prozessoptimierungspotentiat und wann wurde dies zuletzt geprüft

bzw. wird wann ats nächstes erneut geprüft? (Bspw. eine Sachbearbeitungsstette macht
die Stundenkoordination und Raumreservation statt der Lehrpersonen setber o.ä).
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Besten Dank im Voraus für die Beantwortung.



* Voraussetzungen für die Gewährung einer $chul,getdreduktion

Auf Gesuch hin entscheidet die Geschäftsteitung Bitdung über die Bewitl.igung einer Schutgetdre-

duktion. Massgebend für die Höhe der Reduktion ist das steuerbare Einkommen. Dieses wird für
jeden in der Steuererktärung gewährten Kinder abzugum je weitere Fr. 5'OOO reduziert. Der Rabatt

wird wie fotgt gewährt:

Steuerbares Einkommen Rabatt

bis Fr. 30'000 50 %

bis Fr.40'000 33Vso/o

ab Fr. 40'001 Oo/o

Ab einem Vermögen von Fr. 1OO'OOO entfättt der Anspruch auf Schutgetdreduktion.

Schutgetdreduktionen werden für Musikschüterinnen und -schüter in Ausbitdung bis zum volten-

deten 20. Attersjahr ausschliesstich für ein lnstrument und nur für Einzetunterricht ä 25 Minuten

oder Zweiergruppenunterricht ä 45 Minuten gewährt. Auf Empfehtung der Musiktehrperson kann

die Schutteitung bei besonderen Schüterteistungen Ausnahmen beantragen.
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